
Bekanntmachung der in der 16. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Nöda am 21. 

Dezember 2021 gefassten Beschlüsse  

 

In der 16. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Nöda am 21. Dezember 2021, zu der die 

Mitglieder vorschriftsmäßig geladen und in beschlussfähiger Zahl erschienen waren, wurde 

Folgendes beraten und beschlossen, was hiermit gemäß § 40 Abs. 2 der Thüringer 

Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 

S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. März 2021 (GVBl. S. 113), öffentlich bekannt 

gemacht wird. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt unter dem Vorbehalt der Genehmigung 

der Niederschrift im Rahmen der nächsten Gemeinderatssitzung. 

 

Die Einsichtnahme in den Wortlaut der gefassten Beschlüsse im Einzelnen sowie in die 

Niederschriften des öffentlichen Teils kann im Amt für Hauptverwaltung der 

Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach am Standort Schloßvippach, Erfurter Straße 6, 99195 

Schloßvippach, zu den Amtsstunden erfolgen. 

 

öffentlicher Teil: 

 

Beschluss Nr. 01/16/2021 

Einrichtung eines Wasserwehrdienstes durch die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde 

Nöda und Beschlussfassung über die Satzung der Gemeinde Nöda über die Freiwillige 

Feuerwehr und den Wasserwehrdienst 

 

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Satz 2 des Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes 

(ThürBKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Februar 2008 (GVBl. S. 22), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. November 2020 (GVBl. S. 559) und § 55 Sätze 2 

und 3 des Thüringer Wassergesetzes (ThürWG) vom 28. Mai 2019 (GVBl. S. 74), zuletzt geändert 

durch Artikel 17 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277), hat der Gemeinderat der 

Gemeinde Nöda im öffentlichen Teil seiner Sitzung am 21. Dezember 2021 das Folgende 

beschlossen: 

1. Die Gemeinde Nöda richtet einen Wasserwehrdienst nach § 55 Satz 1 ThürWG ein, dessen 

Aufgabe durch die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Nöda wahrgenommen wird. Der 

Wasserwehrdienst umfasst die Schaffung der erforderlichen personellen und sachlichen 

Voraussetzungen sowie die organisatorischen Vorkehrungen zur Abwehr von Wassergefahren 

durch Überschwemmungen oder andere Ereignisse im Gemeindegebiet, soweit dies im 

öffentlichen Interesse geboten ist.  

2. Der Gemeinderat beschließt die Satzung der Gemeinde Nöda über die Freiwillige Feuerwehr 

und den Wasserwehrdienst nach der diesem Beschluss beigefügten Anlage. 

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung nach Ziffer 2 der Rechtsaufsichtsbehörde 

vorzulegen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

gesetzliche Anzahl 

der Mitglieder:    9 

 

davon anwesend:   8 
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Ja-Stimmen:    8 

Nein-Stimmen:   0 

Stimmenthaltungen:   0 

 

Bemerkung: 

Auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO war kein Mitglied von der Beratung und Abstimmung 

ausgeschlossen.  

 

 

Beschluss Nr. 02/16/2021 

Billigung und Offenlegung des Entwurfes sowie Durchführung des Beteiligungsverfahrens 

zum Bebauungsplanverfahren „Auf der kleinen Leite“ 

 

Auf Grundlage des § 22 Abs. 3 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom  

23. März 2021 (GVBl. S. 113), hat der Gemeinderat der Gemeinde Nöda im öffentlichen Teil seiner 

16. Sitzung am 21. Dezember 2021 das Folgende beschlossen. 

1. Der Entwurf des Bebauungsplanes (B-Plan) Allgemeines Wohngebiet (WA) „Auf der kleinen 

Leite“ Nöda umfasst in der Gemarkung Nöda in der Flur 6 die Flurstücke 582, 583 m² (1,30 

ha). Er wird hiermit in der Fassung vom Oktober 2021 gebilligt.  

2. Der Entwurf des B-Planes nach vorstehender Ziffer 1 sowie die wesentlichen bereits 

vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind für die Dauer von mindestens 30 Tagen 

zu jedermanns Einsicht öffentlich auszulegen und zusätzlich ins Internet einzustellen.  

3. Die Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach wird beauftragt, die Anwendung des 

Planungssicherstellungsgesetzes vom 20. Mai 2020 (BGBl. I. S. 1041), zuletzt geändert durch 

Art. 7 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694), zu prüfen, den genauen Ort und 

die genaue Dauer der öffentlichen Auslegung mindestens eine Woche vor dem 

Auslegungsbeginn ortsüblich bekannt zu machen und die Veröffentlichung im Internet 

vorzunehmen. In der ortsüblichen Bekanntmachung ist auf Nachstehendes hinzuweisen:  

a) Während der Auslegungsfrist besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der 

Planung. Von Jedermann (auch Kinder und Jugendliche) können Stellungnahmen zum 

Entwurf des B-Planes WA „Auf der kleinen Leite“ Nöda der Gemeinde Nöda in der Fassung 

vom Oktober 2021 schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden. Bei der 

Abgabe von Stellungnahmen ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Eine 

Mitteilung des Abwägungsergebnisses ist anderenfalls nicht möglich. Außerdem kann ohne 

eine Zuordnung der Stellungnahme die Einschätzung der Betroffenheit privater Belange 

erschwert sein.  

b) Mit der Abgabe der Stellungnahme wird in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

personenbezogener Daten zum Zwecke der Durchführung des Bebauungsplanverfahrens 

eingewilligt. Diese Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen über die 

entsprechende Verarbeitung sowie über Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung 

(DS-GVO) können während der Öffnungszeiten in der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-

Vippach eingeholt werden.  

c) Einwendungen, die eine Person oder eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 des 

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 2017 
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(BGBl. I S. 3290), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2018 

(BGBl. I S. 2549), erstmals im Rechtsbehelfsverfahren erhebt, bleiben unberücksichtigt, 

wenn die erstmalige Geltendmachung im Rechtsbehelfsverfahren missbräuchlich oder 

unredlich ist.  

4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch den 

B-Plan berührt werden, sind zu beteiligen und von der öffentlichen Auslegung des B-Plans zu 

benachrichtigen.  

 

Abstimmungsergebnis: 

gesetzliche Anzahl 

der Mitglieder:    9 

 

davon anwesend:   8 

 

Ja-Stimmen:    8 

Nein-Stimmen:   0 

Stimmenthaltungen:   0 

 

Bemerkung: 

Auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO war kein Mitglied von der Beratung und Abstimmung 

ausgeschlossen.  

 

 

nicht öffentlicher Teil: 

(Gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 ThürKO werden die in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 

in gleicher Weise, wie die in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse bekannt gemacht, sobald die 

Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind; die Entscheidung hierüber trifft der Gemeinderat. 

Der Wortlaut der Beschlüsse wird daher nur in verkürzter bzw. anonymisierter Form bekannt 

gemacht.) 

 

Beschluss Nr. 03/16/2021 

Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu einer Bauvoranfrage 

 

 

Nöda, den 22. Dezember 2021 

 

gez. Berth 

Bürgermeister 


